
Satzung zur Auflösung des Eigenbetriebes Wasserwerk Vörden und zur Aufhebung der 

Eigenbetriebssatzung 

 

Aufgrund der §§ 10 und 140 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 

in der jetzt geltenden Fassung i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung vom 12.07.2018 (Nds. 

GVBl. 2018, 161, 172) hat der Rat der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in seiner Sitzung am 

24.03.2020 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Auflösung des Eigenbetriebes 

Der Eigenbetrieb Wasserwerk Vörden der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden wird aufgelöst. 

 

§2 

Aufhebung der Betriebssatzung 

Die Betriebssatzung des Wasserwerkes Vörden vom 06.12.2012 wird aufgehoben. 

 

§ 3 

Inkrafttreten 

Die Satzung tritt am 01.05.2020 in Kraft. 

 

Neuenkirchen-Vörden, den Gemeinde Neuenkirchen-Vörden 

 

Brockmann (Bürgermeister) 


